
 

  

 

 

Kompensation auf Wegerandstreifen  

Ein Handlungsleitfaden f¿r Kommunen im Landkreis Grafschaft Bentheim 
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Flªchen f¿r Siedlung, Verkehrsinfrastruktur, Energiegewinnung, Lebensmittelpro-

duktion, Freizeit und Erholung konkurrieren miteinander ï wir wollen in unserer mo-

dernen Gesellschaft mºglichst viele Anspr¿che in rªumlicher Nªhe zueinander er-

f¿llen. Die Landschaft wird intensiv genutzt. F¿r die Natur bleibt in der 

ĂNormallandschaftñ  auÇerhalb von Schutzgebieten wenig Platz. Umso wichtiger ist 

es daher, verbleibende naturnahe Strukturen zu erhalten oder wiederherzustellen.  

 

Wegerandstreifen kºnnen dabei eine wichtige Rolle spielen. Als bl¿hende Sªume, 

dichte Hecken oder landschaftsprªgende Baumreihen ziehen sie sich wie ein le-

bendiges Netz von Lebensrªumen durch die Kulturlandschaft und tragen maÇgeb-

lich zu ihrer Vielfalt, Eigenart und Schºnheit bei.  

 

Viele Wegerandstreifen befinden sich im ºffentlichen Eigentum. Vor allem an Ge-

meindestraÇen sind sie neben der Fahrbahn und dem Bankettbereich Teil der Weg-

parzelle. Immer wieder kommt es jedoch vor, dass die Randstreifen von Gemein-

destraÇen zusammen mit dem angrenzenden Flurst¿ck landwirtschaftlich mitge-

nutzt werden und so nach und nach verschwinden.  

 

Hier haben Kommunen Handlungsspielraum! Die R¿ckgewinnung, Pflege und Ent-

wicklung der Ăverschwundenenñ Wegerandstreifen sichert ºffentliches Eigentum 

und ist ein wertvoller Beitrag f¿r den Natur- und Landschaftsschutz. Zudem kann 

die naturschutzfachliche Aufwertung  als KompensationsmaÇnahme im Rahmen 

der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung angerechnet werden.  

 

Die Idee der R¿ckgewinnung von Wegerandstreifen ist nicht neu, gute Beispiele 

finden sich in der Nachbarschaft. Der ĂFºrderverein Kulturlandschaft Vreden e.V.ñ  

im Kreis Borken setzt sich schon seit einigen Jahren erfolgreich f¿r die Aufwertung 

von Sªumen  ein und im Landkreis Emsland ist die Kompensation auf Wegeseiten-

rªndern schon lªnger Praxis.  Der vorliegende Leitfaden soll die Kommunen im 

Landkreis Grafschaft Bentheim dazu ermutigen, das Potenzial der Wegerandstrei-

fen zu nutzen.    

 WEGERANDSTREIFEN AUFWERTEN - WOZU? 1 
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2  FUNKTION VON WEGERANDSTREIFEN 

Wegerandstreifen sind ein wichtiger Lebensraum f¿r Tiere. In einer intensiv genutz-

ten Landschaft sind viele Arten auf dauerhaft zur Verf¿gung stehende Flªchen f¿r 

die Nahrungssuche, als Ruhe-, Fortpflanzungs- und Nistplatz angewiesen, auch 

wenn ihr urspr¿nglicher Lebensraum ein anderer ist. Abwechslungsreiche Struktu-

ren aus heimischen Grªsern, Krªutern und Gehºlzen sind Lebensraum f¿r Vºgel, 

Amphibien, Reptilien, Heuschrecken, Kªfer, Spinnen, Schmetterlinge und kleine 

Sªugetiere.  

 

Ein gut ausgeprªgter Wegerandstreifen bietet dank der Bl¿haspekte vom Fr¿hjahr 

bis zum Herbst viel Nahrung f¿r bestªubende Insekten, z.B. Bienen und Hummeln. 

Auch N¿tzlinge zur biologischen Schªdlingsbekªmpfung, z.B. Marienkªfer und 

Schwebfliegen,  finden dort einen Lebensraum, von wo aus sie auf den Kulturflª-

chen nach Blattlªusen & Co. jagen kºnnen. 

 

Wenn sich die Wegerandstreifen wie ein Netz durch die Kulturlandschaft ziehen, 

dienen sie als Verbreitungsweg f¿r Tiere und vernetzen Lebensrªume. Dies sorgt 

f¿r den genetischen Austausch und stabile Bestªnde. Je breiter und je strukturier-

ter ein Wegerandstreifen ist, desto besser kann er diese Funktion erf¿llen.  

 

Es gibt eine ganze Reihe von Pflanzenarten, die an die besonderen Lebensbedin-

gungen auf Wegerainen angepasst sind. Wegeraine dienen aber auch als Refugi-

um f¿r Arten, die woanders durch eine intensive Nutzung verdrªngt wurden. Bl¿-

tenvielfalt erfreut nicht nur das Auge, sondern trªgt auch zur Erhºhung der biologi-

schen Vielfalt in der Landschaft bei.  

Lebens- und R¿ck-

zugsraum f¿r Tiere 

Biotopverbund 

WAS SIND WEGERANDSTREIFEN? 

Neben der Fahrspur und dem  Bankettbereich, der als 

Ausweichraum bei Begegnungsverkehr dient, gehºrt 

oft auch noch ein unbefestigter Randstreifen zur Weg-

parzelle. Dieser Wegerandstreifen, auch Wegeseiten-

raum, Wegerain oder Wegesaum genannt, trennt den 

Weg von der angrenzenden Nutzung.  Er ist dauerhaft  

 

von Vegetation bedeckt und ungenutzt.  Wegerand-

streifen sind zu unterscheiden von Bl¿hstreifen oder 

Ackerrandstreifen, die im Rahmen von Agrarumwelt-

maÇnahmen angelegt werden und von Sªumen, die 

linienfºrmig im ¦bergangsbereich zwischen Wald und 

Offenland zu finden sind.                            

Fºrderung heimischer 

Pflanzen 

M
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Wind und Regen kºnnen einen negativen Einfluss auf Ackerflªchen haben, da sie 

den wertvollen fruchtbaren Boden erodieren. Bewachsene Wegerandstreifen stel-

len einen Schutz gegen Wind und abflieÇendes Niederschlagswasser dar. Somit 

erf¿llen naturnahe Wegerandstreifen eine ¥kosystemdienstleistung.  

 

Wegerandstreifen haben nicht nur einen Wert f¿r die Natur, sie tragen auch zur 

Erhºhung des Erholungs- und Wiedererkennungswertes der Landschaft bei.  Ar-

tenreiche Sªume lockern das Landschaftsbild auf und sprechen die Sinne an.  

Hiervon kann auch der Tourismus profitieren.  

 

Die Anspr¿che, die an die Landschaft gestellt werden, sind vielfªltig und teils wi-

derspr¿chlich. Ein besonderes Konfliktpotenzial besteht, wenn  groÇe Flªchen mit 

fruchtbarem Boden f¿r Kompensationszwecke aus der landwirtschaftlichen Nut-

zung genommen werden. Durch die R¿ckgewinnung von Wegeseitenstreifen wer-

den Flªchen f¿r die Kompensation genutzt, die nie f¿r eine landwirtschaftliche Nut-

zung vorgesehen waren. Sie werden wieder ihrer urspr¿nglichen Funktion zuge-

f¿hrt und durch die Bindungsfrist im Rahmen der Anerkennung als Kompensations-

flªche nachhaltig gesichert.  Die Inanspruchnahme von  ckern als Kompensations-

flªche kann dadurch reduziert werden.  

 

In Zeiten hoher Bodenpreise spart die Kompensation auf Wegeseitenrªndern Geld. 

Da sich die Wegeparzellen bereits im Eigentum der Kommunen befinden und Ănur 

nochñ naturschutzfachlich aufgewertet werden m¿ssen, sind die Kosten gegen¿ber 

einem Neukauf von Flªchen erheblich geringer.  

Erosionsschutz 

Aufwertung des Land-

schaftsbildes 

Flªchenkonkurrenz 

mindern:                      

Acker vs. Kompensa-

tionsflªche  

 FUNKTION VON WEGERANDSTREIFEN 

ĂEh dañ- Flªchen              

sparen Geld  

2 
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DER NORMALZUSTAND 

Viele Wegerandstreifen, die an einen Acker angrenzen, werden ganz oder teilwei-

se in seine Bewirtschaftung einbezogen. Verbleibende Gr¿nstrukturen sind arten-

arm und von wenigen dominanten Grªsern sowie nªhrstoffliebenden Ruderalarten 

wie Brennnesseln und Brombeeren oder eingewanderten Arten geprªgt. Die Pfle-

ge der Kommune beschrªnkt sich in der Regel auf das Mulchen. Der dadurch ent-

stehende dichte Filz aus altem Pflanzenmaterial lªsst zarten Blumen und Krªu-

tern keine Chance.   

 

DER IDEALZUSTAND 

Ein Wegerandstreifen kann seine vielfªltigen Funktionen nur erf¿llen, wenn er sich 

in einem guten Zustand befinden. Der ideale Wegerandstreifen ist mehrere Meter 

breit, strukturreich mit heimischen Pflanzen bewachsen, mªÇig nªhrstoffreich bis 

nªhrstoffarm, nicht durch Pestizid- oder D¿ngereintrag belastet, frei von M¿ll und 

wird  bei Bedarf fachgerecht gepflegt. 

 FUNKTION VON WEGERANDSTREIFEN 2 
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Die Kompensation auf Wegeseitenstreifen setzt die Vorgaben von Ä15(3) Bun-

desnaturschutzgesetz (BNatSchG) um, indem die Inanspruchnahme von land- 

und forstwirtschaftlich genutzten Bºden bei KompensationsmaÇnahmen gemindert 

und effektiv etwas zur Wiedervernetzung von Lebensrªumen getan wird. Durch die 

naturschutzfachliche Aufwertung kann auch der gesetzlichen Verpflichtung nach                

Ä21(6) BNatSchG gen¿ge getan werden, die besagt, dass auf regionaler Ebene 

u.a. lineare Strukturen zur Biotopvernetzung, z.B. Feldraine, zu erhalten und zu 

schaffen sind.  

 

 

Rechtliche Hinweise 

zu Kompensation &              

Biotopvernetzung 

 

 

FL CHEN ZUR¦CKGEWINNEN UND                   

AUFWERTEN 3 

F¥RDERMITTEL 

Wird die naturschutzfachliche Aufwertung mit Fºrder-

mitteln, z.B. aus ºffentlich finanzierten Naturschutz-

projekten oder durch die BINGO-Umweltstiftung,     

finanziert, kann die MaÇnahme nicht als Kompensati-

on anerkannt werden.  

 

 

 

GREENING, AGRARUMWELTMAÇNAHMEN 

Im Rahmen der AgrarumweltmaÇnahmen kºnnen          

ein- und mehrjªhrige Bl¿hstreifen zur Anrechnung als 

ºkologische Vorrangflªchen beantragt werden. Eine 

gleichzeitige Anrechnung als KompensationsmaÇnah-

me und als ºkologische Vorrangflªche im Rahmen 

der AgrarumweltmaÇnahmen ist nicht mºglich. Die 

rªumliche Kombination eines aufgewerteten Weger-

andstreifens und eines Greening-Bl¿hstreifens auf 

dem angrenzenden Acker ist aus ºkologischer Sicht 

aber w¿nschenswert.  

https://dejure.org/gesetze/BNatSchG/15.html
https://dejure.org/gesetze/BNatSchG/15.html
https://dejure.org/gesetze/BNatSchG/21.html
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VERFAHRENSABLAUF - FL CHEN FINDEN  

Die ¦berpr¿fung, wo sich landwirtschaftlich genutzte Wegerandstreifen befinden, 

erfolgt ¿ber den Vergleich eines georeferenzierten aktuellen Luftbildes mit einer 

Kataster- bzw. Feldblockkarte in einem Geoinformationssystem (GIS). Gesucht 

werden Flªchen, die zur Wegparzelle der Kommune gehºren, aber in die angren-

zende Ackerflªche miteinbezogen sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FL CHEN ZUR¦CKGEWINNEN UND                   

AUFWERTEN 3 

Beispiele f¿r bewirt-

schaftete Wegerand-

streifen 

Ausf¿hrliche Informationen zur Beschaffung und Auswertung von Geoinformations-

daten geben die Brosch¿ren des BUND  sowie der Region Bºrde-Oste Wºrpe.  

Das Katasteramt Nordhorn berªt ebenfalls zum Thema GIS.  

http://www.bund-niedersachsen.de/fileadmin/bundgruppen/bcmslvniedersachsen/Themen_Landwirtschaft/BUND_Folder_Wegraine_WWW-Version.pdf
http://www.zeven.de/v2/uploads/broschueren/boerde_oste_woerpe_leitfaden_wegerandsteifen.pdf
http://www.lgln.niedersachsen.de/wir_ueber_uns/kontakt/rd_osnabrueck/katasteramt_nordhorn/katasteramt-nordhorn---ansprechpartner-51205.html
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Durch Ungenauigkeiten in der Kartendarstellung oder veraltete Luftbilder kann es 

zu Fehlinterpretationen kommen (s. Foto unten). Bevor weitere Schritte veranlasst 

werden, ist eine Ortsbesichtigung daher unerlªsslich. Grenzsteine sind nur in den 

seltensten Fªllen auffindbar. Wenn die Grenzsteine fehlen, kann die ¦bertragung 

der Koordinaten der Grenzpunkte auf ein GPS-Gerªt dabei helfen, Flurst¿cksgren-

zen im Gelªnde nachzuvollziehen. Zusªtzlich kann mit einem klassischen MaÇband 

der Abstand vom Weg zum Ackerrand nachgemessen werden, der ĂSoll-Wertñ wird 

zuvor im GIS bestimmt.  Diese Methoden kºnnen recht genaue Ergebnisse liefern, 

haben aber keine Rechtsverbindlichkeit. Eine rechtsverbindliche amtliche 

Grenzauskunft oder die noch teurere amtliche Grenzfeststellung sind nicht erforder-

lich, wenn Einigkeit ¿ber den Grenzverlauf zwischen Kommune und Landwirt herge-

stellt werden kann. Anzustreben ist stets eine einvernehmliche Lºsung mit dem be-

wirtschaftenden Landwirt. Lªsst sich keine Einigkeit herstellen, werden die Kosten 

f¿r die amtliche Vermessung gem. Ä 919 BGB zwischen Landwirt und Kommune 

geteilt. Ausk¿nfte zu den Mºglichkeiten und Kosten der Grenzfeststellung erteilt das 

Katasteramt Nordhorn. 

 

Die vor¿bergehende Markierung der Grenze mit kleinen Holzpflºcken oder Vermes-

sungsstangen erweist sich in der Praxis als n¿tzlich f¿r den anschlieÇenden Orts-

termin  mit dem Eigent¿mer und  ggf. dem bewirtschaftenden Pªchter. Der Landwirt 

ist schriftlich ¿ber das Vorhaben der Grenzfeststellung zu informieren und zu einem 

Ortstermin einzuladen. Der Ortstermin ist in jedem Fall zu dokumentieren, eine Pro-

tokollvorlage findet sich im Anhang. Dem Landwirt ist eine Kopie des Protokolls 

auszuhªndigen.  

 

3 FL CHEN ZUR¦CKGEWINNEN UND                   

AUFWERTEN 

Einvernehmliche Lº-

sungen sind                 

anzustreben 

http://www.lgln.niedersachsen.de/wir_ueber_uns/kontakt/rd_osnabrueck/katasteramt_nordhorn/katasteramt-nordhorn---ansprechpartner-51205.html
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FL CHEN ABGRENZEN 

Die zur Aufwertung vorgesehene Flªche muss klar im Gelªnde abgegrenzt sein. 

Dies kann durch Eichenspaltpfªhle mit einer Hºhe von min. 1,50 m erfolgen, die f¿r 

bessere Sichtbarkeit im oberen Bereich farbig markiert sind. Die Pfªhle werden mit 

einem Abstand von 20 - 50 m zueinander entlang der Grenze aufgestellt. Auf Ver-

langen des Nachbarn ist dabei gem. Ä31(1) des Niedersªchsischen Nachbarrechts-

gesetzes (NNachbG) ein Abstand von 60 cm zur Grenze einzuhalten, damit die 

Ackerflªche komplett bewirtschaftet werden kann (ĂSchwengelrechtñ). Der Abstand 

zur Grundst¿cksgrenze kann nicht als Kompensation angerechnet werden, da sie 

nach Ä31(1) NNachbG zwar nicht bewirtschaftet, aber befahren werden darf. Die 

Grenzmarkierung ist dauerhaft zu erhalten. 

WER KANN BEHILFLICH SEIN? 

Fehlen einer Kommune Personal oder 

Technik, um die relevanten Flªchen 

ausfindig zu machen, kann ein Land-

schaftsplanungsb¿ro mit der Aufgabe 

betraut werden.                                                                                                    

 

Alternativ kºnnten die Geoinformatik- 

und Landschaftsplanungsinstitute der  

Hochschulen  Osnabr¿ck, M¿nster 

und Oldenburg  die Aufgabe ggf. an 

Studenten vermitteln.   

FL CHEN ZUR¦CKGEWINNEN UND           

AUFWERTEN 3 

EXKURS GEW SSERRANDSTREIFEN                       
 

GemªÇ Ä21(5) BNatSchG sind oberirdische Gewªs-

ser einschlieÇlich ihrer Randstreifen [é] als Lebens-

stªtten und Biotope f¿r nat¿rlich vorkommende Tier- 

und Pflanzenarten zu erhalten. Sie sind so weiterzu-

entwickeln, dass sie ihre groÇrªumige Vernetzungs 

 

 

funktion auf Dauer erf¿llen kºnnen. Ä38 WHG und       

Ä58 NWG enthalten konkrete Angaben zu Breite und 

Gestaltung von Gewªsserrandstreifen. Die Brosch¿re 

ĂWegraine und Gewªsserrandstreifenñ des BUND gibt 

weiterf¿hrende Informationen zu diesem Thema, das 

hier nicht weiter vertieft wird.   

http://www.nds-voris.de/jportal/?quelle=jlink&query=NachbG+ND+%C2%A7+31&psml=bsvorisprod.psml&max=tru
http://www.nds-voris.de/jportal/?quelle=jlink&query=NachbG+ND+%C2%A7+31&psml=bsvorisprod.psml&max=tru
https://www.hs-osnabrueck.de/de/forschung/recherche/laboreinrichtungen-und-versuchsbetriebe/labor-fuer-geoinformatik-und-vermessung/team/#c29382
http://www.uni-muenster.de/Geoinformatics/contact/index.html
https://karriere.jade-hs.de/alumni-und-karriereportal/stellenanbieter/
https://dejure.org/gesetze/BNatSchG/21.html
https://www.gesetze-im-internet.de/whg_2009/__38.html
https://www.gesetze-im-internet.de/whg_2009/__58.html
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Damit zur¿ckgewonnene und aufgewertete Wegerandstreifen als Kompensations-

flªche anerkannt werden kºnnen, gelten die unten aufgef¿hrten Grundvorausset-

zungen, die der Einhaltung von naturschutzfachlichen Mindeststandards und der 

Einheitlichkeit des Verfahrens dienen.  

Voraussetzungen f¿r die Anerkennung als Kompensationsflªche:  

Ý Mindestbreite 2,60 m von der Wegkante bis zur Flurst¿cksgrenze, inklusive 

0,5 m Bankett und 0,6 m Schwengelbereich.   

Ý Die Mindestlªnge ist so bemessen, dass sich ein stabiles Biotop entwickeln 

kann. 

Ý Grundsªtzlich anerkennungsfªhig sind Gr¿n- und Gehºlzstrukturen, die auf 

bisher landwirtschaftlich genutzten Wegeparzellen der Kommunen neu ge-

schaffen oder wiederhergestellt werden.  

Ý Grundsªtzlich nicht anerkennungsfªhig sind Gr¿n- und Gehºlzstrukturen, die 

bereits vorhanden sind, auch wenn sie sich unmittelbar an neu geschaffene 

oder wiederhergestellte Strukturen anschlieÇen.  

Ý Der Ausgangszustand der Flªche ist zu dokumentieren. 

Ý Die Bewertung des Ausgangs- und Zielzustandes der Flªche sind mit der 

UNB abzustimmen. 

Ý Es gelten die gesetzlichen Vorschriften bez¿glich Eingriff und Kompensation.  

 

Im Landkreis Grafschaft Bentheim findet zur standardisierten ºkologischen Bewer-

tung von Eingriffen in der Bauleitplanung das ĂOsnabr¿cker Modellñ Anwendung. 

Es gelten folgende durchschnittliche Ausgangswerte der Flªchen, die aufgewertet 

werden sollen:  

 

Acker Å 0,9 Werteinheiten/mĮ 

Gr¿nlandeinsaat Å  1,0 WE/mĮ 

Intensivgr¿nland Å  1,3  WE/mĮ 

 

 

 KOMPENSATION ANERKENNEN LASSEN 4 
Voraussetzungen f¿r 

die Anerkennung als 

Kompensationsflªche 

Osnabr¿cker Modell 

Ausgangswerte 
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Durchschnittliche Zielwerte der aufgewerteten Flªchen (Breitenangabe Ănettoñ ohne 

Bankett- und Schwengelbereich):  

 

Bl¿hstreifen:  ab 1,5  m  Å  1,7  WE/mĮ 

                      ab 3 m Å  1,9 WE/mĮ 

                      ab 10 m Å  2,0 WE/mĮ                    

 

Strauch-Baum-Hecke: ab 3 m Å  2,2 WE/mĮ  

                                     ab 10 m Å  2,4 WE/mĮ 

 

Baumreihe: ab 3 m Å  2,2 WE/mĮ  

                    ab 10 m Å   2,4 WE/mĮ 

                    mit Untersaat Regiosaatgut: + 0,2 WE/mĮ 

                                              

Abweichungen von den durchschnittlichen Zielwerten kºnnen sich durch die Ber¿ck-

sichtigung der  Nutzungsintensitªt und Beschaffenheit  des angrenzenden Weges 

ergeben sowie aus der Vernetzungsfunktion des Wegerandstreifens.  

4  KOMPENSATION ANERKENNEN LASSEN 

Zielwerte 

BERECHNUNGSBEISPIEL AUS DER PRAXIS:  

Ein 1.000 mĮ (500 x 2 m) groÇer Wegerandstreifen soll zur¿ckgewonnen und von Acker in einen Bl¿hstreifen um-

gewandelt werden.  

Ausgangszustand Wegerandstreifen: 1.000 mĮ  x 0,9 WE/mĮ = 900 WE 

Zielzustand Wegerandstreifen: 1.000 mĮ x 1,7 WE/mĮ = 1.700 WE, Kompensationsplus 800 WE 

Mobilbagger mit Grabenlºffel inkl. Bedienung:             6,5 St. x 70 ú = 455 ú 

Facharbeiter                                                                  6,5 St. x 45 ú = 292,50 ú 

Regiosaatgut Mischung ĂFeldraine und Sªumeñ           3 kg a 100 ú/kg = 300 ú 

Eichenspaltpfªhle                                                          15 St. x 9,50 ú = 142,50 ú 

Herstellungskosten gesamt:                                          1.190 ú 

 

Je grºÇer der zur Verf¿gung stehende Streifen ist, desto lohnenswerter ist die Aufwertung f¿r die Kompensation.  
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5  AUFWERTUNGSVARIANTEN 

Bei der Auswahl der Aufwertungsvariante f¿r einen Wegerandstreifen sind im Vor-

feld einige Aspekte zu beachten, um den dauerhaften Erfolg der MaÇnahme zu si-

chern. Die nat¿rlichen Voraussetzungen hinsichtlich Bodenart, Wasserverf¿gbarkeit 

und Exposition spielen ebenso eine Rolle wie die Stickstoffbelastung, ein Altlasten-

verdacht sowie der Verlauf von Erdkabel und Leitungen. Entlang von Gr¿nlandflª-

chen mit Wiesenvogelvorkommen d¿rfen keine Hecken angelegt werden, diese 

w¿rde den Lebensraum f¿r die Tiere verschlechtern. Zu beachten ist auch die Nut-

zungsintensitªt des angrenzenden Weges und die daraus resultierenden Anspr¿che 

an die Befahrbarkeit des Randstreifens und notwendige Sichtbez¿ge, z.B. an Kreu-

zungen. Wird ein Randstreifen regelmªÇig als Parkflªche genutzt, hat die Aufwer-

tung wenig Sinn, wenn keine Ersatzflªche angeboten wird - der ĂFaktor Menschñ 

darf nicht vernachlªssigt werden. Folgende Aspekte sind bei der Wahl der Aufwer-

tungsvariante zu ber¿cksichtigen:  

 

Ý Bodeneigenschaften (sauer oder basisch, sandig oder lehmig) 

Ý Wasserverf¿gbarkeit (trocken, frisch oder feucht) 

Ý Lichtverf¿gbarkeit (schattig, halb- oder vollbesonnt) 

Ý Hangneigung (eben, leicht oder stark geneigt) 

Ý Wiesenvogellebensraum 

Ý Gesch¿tzte Teile von Natur und Landschaft 

Ý Stickstoffbelastung 

Ý Altlastenverdacht 

Ý Erdkabel, Leitungen 

Ý Anspr¿che an die Befahrbarkeit des Randstreifens ¿ber das Bankett hinaus 

Ý Sichtbez¿ge zur Verkehrssicherheit 

Ý Gewohnheitsnutzungen 

 

Eine Aufwertungsvariante, die ganz ohne Pflege oder Kontrolle sich selbst ¿berlas-

sen werden kann, gibt es nicht. Zu schnell w¿rden Bl¿hstreifen ohne Pflege vergra-

sen und die im Landkreis inzwischen flªchendeckend verbreitete und sehr dominan-

te Spªtbl¿hende Traubenkische (Prunus serotina) w¿rde sich ansiedeln.  

Checkliste f¿r die Wahl 

der                                        

Aufwertungsvariante  
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 AUFWERTUNGSVARIANTEN 
 5 

VARIANTE A: BL¦HSTREIFEN 

Ziel ist die Entwicklung eines artenreichen, strukturreichen Saumes aus standort-

angepassten, heimischen, ausdauernden Wildpflanzen. Der Saum bietet die ganze 

Vegetationsperiode ¿ber Bl¿haspekte und im Winter Samen- und Fruchtstªnde. Es 

findet eine regelmªÇige Pflege statt, die den Artenreichtum unterst¿tzt.  

 

Nach Jahren der intensiven Nutzung sind im Boden meist keine Samen von typi-

schen Grªsern und Krªutern artenreicher Sªume mehr vorhanden. Wenn auch in 

der unmittelbaren Umgebung keine ªhnlichen Biotope zu finden sind, ist eine 

spontane Wiederbesiedlung im Sinne eines artenreichen Saumes mit heimischen 

Arten sehr unwahrscheinlich. Aus diesem Grund ist eine Initialansaat mit Zielarten 

unerlªsslich. Viele handels¿bliche Bl¿hmischungen f¿r Sªume enthalten kurzlebi-

ge Kultur- und Zuchtsorten wie zum Beispiel Buchweizen, Lupine, Sonnenblume 

und Bartnelke, die zwar zunªchst h¿bsche Bl¿haspekte bilden, sich aber nicht 

dauerhaft etablieren kºnnen. Einige Mischungen enthalten sogar Neophyten wie  

die gelbbl¿hende Orientalische Zackenschote, die im schlimmsten Fall Dominanz-

bestªnde bilden. Um diese negativen Effekte zu vermeiden, sind standortange-

passte Saatgutmischungen mit gebietsheimischen ausdauernden Wildpflanzenar-

ten einzusªen. Dieses so genannte ĂRegiosaatgutñ stammt von heimischen Pflan-

zen, die nicht nur dem Artnamen nach, sondern auch gemªÇ ihrer genetischen 

Ausstattung heimisch sind. Somit sind sie ideal an die Boden- und Klimabedingun-

gen im westdeutschen Tiefland angepasst und kºnnen dauerhaft bestehen. Alter-

nativ zur Einsaat kann die ¦bertragung von Mahdgut einer artenreichen Gr¿nland- 

oder Heideflªche erfolgen.  

Konsequenter              

Artenschutz durch             

Regiosaatgut 

 

 

 

 

 

ZIELSTRUKTUR   

VARIANTE A: BL¦HSTREIFEN   


























